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Der Hauptamtsdirigent muß das Auge der Ver­
waltung sein!

Diesen Ausspruch that mir gegenüber einmal ein gewiegter 
höherer Beamter unserer Verwaltung in hervorragender 
Stellung und ich habe noch keinen andern gehört, der die 
Stellung des Oberinspektors in der Zoll- und Steuerver­
waltung, dessen Aufgabe und Ziele, treffender kennzeichnete. 
Ja wohl, das Auge der Verwaltung muß er sein, mit 
freiem, ungetrübtem, weit ausschauendem Blick muß er alles 
sehen, überall eindringen und darnach seine Anordnungen 
treffen, seine Anträge und Vorschläge bei der höheren Be­
hörde machen.

Damit er dies aber könne, damit er den freien Aus- und 
Ueberblick nicht verliere, ist es nöthig, daß ihm dazu auch 
die erforderliche Zeit, die erforderliche Freiheit in seinen Be­
wegungen, seinen Dispositionen bleibt, daß er sich bei seinen 
Arbeiten nicht ins Einzelne zu verlieren braucht, alles Sche­
matische, Mechanische untergeordneteren Organen überlassen 
und auch hinsichtlich dieser Leistungen nur inspizirend wirken 
kann. Fällt dem Oberinspektor, wie es bei kleineren, außer 
den Hauptamtsmitgliedern nur mit einem oder zwei Assisten­
ten besetzten Hauptämtern häufig durch den Geschäftsver- 
theilungsplan bestimmt ist, die Erledigung vieler Detail-Ge­
schäfte zu, oder übernähme er bei größeren Aemtern solche 
freiwillig, in der Meinung, dadurch den Geschäftsgang zu 
fördern, oder weil der betreffende Dezernent sie nicht richtig 
macht oder saumselig ist, so wird er sich unwillkürlich bald 
in die Besorgung dieser Geschäfte so vertiefen, daß der 
eigentliche höhere Zweck seiner Stellung zum weit überwie­
genden Nachtheil für das Ganze verloren gebt. Die Spann­
kraft, die Geistesfrische, die Empfänglichkeit für neue Ein­

drücke eines Hauptamts-Dirigenten darf nicht ertödtet werden 
durch den Wust kleinlicher, durch ihre Last und Einförmigkeit 
erdrückender Geschäfte; nur dann kann die Verwaltung den 
denkbar größten Nutzen von ihm haben, indem er dann sein 
und lange bleiben kann, was er soll: das Auge der 
Verwaltung. __________ 8.

Die Vereinigung der directen und indireeten 
Steuerverwaltung.

Mit der Einführung der neuen Justizgesetze wurde die Erhebung der 
Gerichtskosten in Preußen auf kurze Zeit der indireeten Steuerverwal­
tung übertragen, welche sich ihrer Aufgabe zu allgemeiner Zufriedenheit 
entledigte.

Gelang es derselben, eine bis dahin ganz fremde Materie leicht zu 
beherrschen, so dürften auch keine Bedenken vorhanden sein, der indireeten 
Steucrverwaltung bei ihrer vortrefflichen Organisation die ihr näher 
liegende Verwaltung der directen Steuern zu übertragen. Eine auf 
diese Weise gebildete allgemeine Steuerverwaltung würde dem staat­
lichen Finanzwesen von großem Vortheil sein, während gleichzeitig die 
jetzt mit der Verwaltung betrauten Landesregierungen zu Gunsten ihrer 
sonstigen Dienstgeschäfte entlastet würden.

Außer in der gemeinsamen höchsten Instanz, dem Finanz-Ministerium, 
giebt es zur Zeit nur wenige Beamte, welche sich eines umfassenden, 
auf praktische Erfahrungen begründeten Wissens im gesammten Zoll- 
und Steuer-Wesen rühmen und sich ein maßgebendes Urtheil über die 
richtige Lösung der jetzt brennenden Staatsfrage, ob directe, ob indi­
rekte Steuern, und in welchen Verhältnissen sie dem Volke in ratio­
nellster Weise aufzuerlegen sind, erlauben können.

Die Vereinigung der directen und indireeten Steuerverwaltung böte 
die natürliche Gelegenheit, Beamte in allen Steuerbranchen auszubilden 
und das Wissen der Besten an geeigneter Stelle mit Vortheil zu be­
nutzen.

Leichter als bisher würde man erkennen, welche Steuer neben der 
größtmöglichsten Einnahme die geringste Belästigung der Steuernden 
mit sich bringt, wer überhaupt am besten Steuern zahlen kann, wo 
neue ergiebige Steuerquellen zu entdecken sind und wo die Belastung 
durch Steuern zu hoch ist.


